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 1 Vorwort 

  V 

„Das ewige Reformieren ist daran schuld, dass wir eine Reform brauchen“ 
Charles-Louis de Secondat Baron de Montesquieu (1689–1755) 

Vorwort 
Vorwort 

Revision  
 

Die 3. Auflage unseres Kommentars zum Landesbeamtengesetz NRW wurde aus ver-
schiedenen Gründen notwendig. Der erste Grund: Die Vorauflage ist fast vergriffen. Für das 
rege Interesse der Nutzerinnen und Nutzer bedanken wir uns sehr herzlich. Wir freuen uns 
auch über die sehr wohlwollende Aufnahme des Werkes in Rechtsprechung und Literatur. 
Der zweite Grund ist der Aktualisierungsbedarf. Seit Erscheinen der letzten Auflage hat es 
Änderungen des LBG gegeben:  
– §§ 82a, 91a und 109 Abs. 2a LBG wurden eingefügt, § 110 Abs. 1 LBG geändert, § 117 

Abs. 4 LBG neu gefasst und § 118 Abs. 7 LBG geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 
7.4.2017 (GV. NRW. S. 414) 

– § 91a LBG wurde neu gefasst durch Art. 7 des Gesetzes vom 17.5.2018 (GV. NRW. 
S. 244) 

– § 19 Abs. 6 LBG wurde neugefasst durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.9.2017 (GV. NRW. 
S. 764) 

– §§ 83 Abs. 1, 84, 89 Abs. 1,3 und 4 sowie 91 Abs. 5 LBG wurden geändert und §§ 86, 87, 
89 Abs. 2 LBG neugefasst durch Art. 7 des Gesetzes vom 17.5.2018 (GV. NRW. S. 244). 
Außerdem wurden in NRW diverse dienstrechtliche Verordnungen geändert bzw. aktua-

lisiert (z. B. die Laufbahnverordnung, die Freistellungs- und Urlaubsverordnung, die Arbeits-
zeitverordnung; die Nebentätigkeitsverordnung). In der Kommentierung waren die Bezüge 
auf diese Verordnungen auf den neuesten Stand zu bringen. Gleiches gilt für wichtige 
(Rund-)Erlasse. Zahlreiche neue Gerichtsentscheidungen zum LBG NRW und dem 
BeamtStG waren einzuarbeiten. Besonders durch die Rechtsprechung des BVerwG, wel-
ches gerade in den letzten Jahren eine ganze Fülle richtungsweisender – teilweise umstrit-
tener – beamtenrechtlicher Entscheidungen gefällt hat, wurden markante neue Akzente 
gesetzt. Das BVerwG hat einige „innovative“ beamtenrechtliche Blickwinkel eingenom-
men, die die Praxis teilweise vor große Probleme stellen (vgl. Baden, PersV 2020, 164). Der 
Blick von Verwaltung und Wissenschaft auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist deshalb – na-
turgemäß – nie ganz ungetrübt, aber von Respekt geprägt. Wie in den Vorauflagen wurden 
zusätzlich Entscheidungen aus anderen Bundesländern aktualisierend einbezogen. Es ist den 
Autoren ein Anliegen, im Beamtenrecht (aber nicht nur dort) über den Tellerrand von 
NRW hinaus zu blicken (s. a. Sandhaus/Bilawa/Ziehm, Gutachten des Parlamentarischen 
Beratungs- und Gutachterdienstes des LT NRW vom 30.3.2016 zur „Dienstrechtsmoderni-
sierung in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg nach der Föderalismus-
reform von 2006.“). Ferner waren besondere aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. 
Wegen der Covid-19-Pandemie sind neue Fragen aufgetaucht, die u. a. in der Neuauflage 
behandelt werden:  
1. Kann ein Sabbatjahr wegen Pandemiebeschränkungen vorzeitig beendet werden? 
2. Wann liegt bei Covid-19-Infektionen von Beamten ein Dienstunfall vor? 
3. Liegt nach § 62 LBG schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst vor, wenn Beamte nach Ur-

laubsreisen in ein Risikogebiet in Quarantäne müssen?  
Es bedarf einiger kurzer Erläuterungen zur Konzeption des Kommentars. Das traditions-

geprägte Beamtenrecht wurde (auch) in den letzten Jahren auf Bundes- und Landesebene 
umfassend geändert. Die Föderalismusreform I brachte einen Systemwechsel von einem 
einheitlichen bundesrechtlichen Regulierungsrahmen hin zu verstärkten Kompetenzen der 
Länder. Die damit entstandene Gemengelage von Beamtenstatusgesetz und dem LBG stellt 
die Praxis kontinuierlich vor besondere Herausforderungen. Unser Kommentar möchte 
praktischer Lotse durch das in NRW anzuwendende Beamtenrecht sein. Wegen der Verzah-
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VI  

nung mit dem BeamtStG beschränkt er sich nicht auf die Kommentierung der landesrecht-
lichen Vorschriften, sondern stellt auch Grundzüge der bundesrechtlichen Vorschriften dar. 
Das Konzept folgt dabei der Vorgehensweise beamtenrechtliche Praktiker, die im Einzelfall 
in der Regel gleichzeitig Bundes- und Landesrecht anzuwenden haben. Bei Detailfragen 
des BeamtStG wird ergänzend auf die Spezialkommentare verwiesen. Gleiches gilt für das 
LPVG NRW. Unsere Hinweise auf personalvertretungsrechtliche Beteiligungspflichten sol-
len helfen, gelegentlich fatal unterschätzte Fehlerquellen, die z. B. beamtenrechtliche Ein-
zelpersonalmaßnahmen rechtswidrig machen können, schon im Ansatz zu vermeiden. 

Den Bedürfnissen der Praxis folgend wird schwerpunktmäßig die das Beamtenrecht prä-
gende Rechtsprechung dargestellt, ohne auf eine vertiefende wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit einschlägigen Literaturstimmen zu verzichten. Für uns ist es selbstverständ-
lich, dabei einen möglichst repräsentativen Überblick über das gesamte Meinungsspektrum 
zu bieten. Den Autoren ist wichtig, in die Zitate nicht nur Belege einzubringen, sondern 
viele fachlich weiterführende Beiträge, die für den speziellen Fall eine vertiefte Befassung 
mit dem jeweiligen beamtenrechtlichen (Spezial-)Thema ermöglichen. Die Heranziehung 
alternativer Quellen und Hinweise auf das gesamte Meinungsspektrum sollen helfen, zu 
einer nuancierten Sicht auf die zu lösenden Probleme zu gelangen. Gerade in Grenzfällen 
kann dies für den Kommentarnutzer vielleicht entscheidendes Abwägungsmaterial für kon-
krete Entscheidungen liefern. Wegen seines Charakters als Kompaktkommentar ergaben 
sich für die Autoren beim Umfang allerdings gewisse Beschränkungen.  

Das Werk hat das Ziel, Personalpraktikern in Landes- und Kommunalbehörden, Perso-
nalvertretungen, Rechtsanwälten und Gerichten bei der Bewertung und Bewältigung  
konkreter beamtenrechtlicher Problemlagen und Zweifelsfragen nützliche und verlässliche 
Dienste zu leisten. Auf eine möglichst vollständige Wiedergabe aller erfahrungsgemäß für 
die beamtenrechtliche Praxis relevanten Entscheidungen des BVerfG, des BVerwG und  
der nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, deren veröffentlichte Entschei-
dungen über die Rechtsprechungsdatenbank auf dem Justizportal NRW (Justiz-Online)  
frei zugänglich sind, wurde deshalb besonderer Wert gelegt. Auch weiterführende Ent-
scheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit anderer Bundesländer sind – wie oben schon 
erwähnt – ebenso aufgeführt wie wichtige Urteile des EuGH und des EGMR. Die  
„Unionalisierung des Beamtenrechts“ (Wolff, ZBR 2014, 1) macht schließlich auch vor 
NRW nicht Halt (krit. hierzu J.-M. Günther, Rezension zu Klaß, Die Fortentwicklung  
des deutschen Beamtenrechts durch das europäische Recht, 2014 – in ZBR 2015, 107).  
Das Werk richtet sich natürlich auch an die Beamtinnen und Beamten selbst und ihre  
Berufsvertretungen. Das Land NRW beschäftigt rund 260 000 Beamte, die kommunale 
Ebene rund 65 000 Beamte (vgl. Wißmann in Schlacke/Wittreck, Landesrecht Nordrhein-
Westfalen, 2. Aufl. 2020, S. 185 – zum Stand 2019). Da sich traditionelle beamtenrechtliche 
Gewissheiten zunehmend auf schwankendem Boden bewegen, ist es auch für „Betroffene“ 
umso wichtiger, das LBG NRW im Detail und in seinen Bezügen zum GG und BeamtStG 
zu kennen.  

Nicht zuletzt möchten die Autoren das Landesbeamtenrecht von NRW noch stärker in 
den Blick von Forschung und Lehre rücken, zumal es trotz ausgefeilter Rechtsprechung 
nach wie vor eine ganze Reihe dogmatisch und verwaltungspraktisch nicht abschließend 
geklärter Fragen gibt. Die Autoren haben sich deshalb auch im Berichtszeitraum ver- 
stärkt mit Fachbeiträgen an beamtenrechtlichen Diskussionen – oft mit unmittelbarem  
Bezug zu NRW – beteiligt:  

 
Schrapper/Günther, Neue Änderungen des LBG NRW – Ein Update nach dem Dienstrechtsmodernisie-

rungsgesetz NWVBl. 2017, 273; Schrapper/Günther, Das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen, NWVBl. 2017, 10; Schrapper, Umfassende Dienstrechtsreform in Nordrhein-Westfalen, 
apf 2017, 161; Schrapper, Laufbahnreform auf dem Prüfstand, RiA 2017, 158; Günther/Fischer, Dienstunfall-
rechtliche Fragen bei Covid-19-Infektionen von Beamten, NWVBl. 2020, 309, Günther/Brackmann, Von 
Äpfeln und Birnen – zur (Nicht-)Vergleichbarkeit von qualifizierten Arbeitszeugnissen mit dienstlichen 
Beurteilungen, ZBR 2020, 220; J.-M. Günther, Das Bundesverwaltungsgericht, der Gesetzgeber und täto-
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wierte Polizisten, ZBR 2021, 413; J.-M. Günther, Whistleblowing durch Beamte, Der Wirtschaftsführer für 
junge Juristen, 2020, 23; J.-M. Günther, Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und externes Whistleblowing 
durch Beamte, NVwZ 2018, 1109; J.-M. Günther, Die Handschlagsverweigerung durch islamgläubigen Poli-
zisten – Religionsfreiheit versus Beamtenrecht, ZBR 2018, 109. 

 
Der Autor Dr. Günther hat zudem ein neues Buch zum Dienstunfallrecht konzipiert  

und mit weiteren Autoren veröffentlicht (Günther/Michaelis/Brüser, Das Dienstunfallrecht 
der Bundes- und Landesbeamten, 2019 – im Weiteren abgekürzt zitiert: „Das Dienstunfall-
recht“). Auf die Prüfungsrelevanz des Beamtenrechts in der Ausbildung ist schon an anderer 
Stelle hingewiesen worden (vgl. Kirsch, JURA 2010, 487; s. a. den Examensfall von Ridder, 
JA 2012, 778). In die Kommentierung wurden deshalb bewusst auch zahlreiche Beiträge 
aus Ausbildungszeitschriften eingearbeitet. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, dass 
unser Kommentar erfreulicherweise u. a. an der Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung NRW in Forschung und Lehre für die Ausbildung rege benutzt wird.  

Allein im Interesse der Leserinnen- und Leserfreundlichkeit sowie zur notwendigen 
Textverdichtung wird im weiteren Text nur die männliche Sprachform als generisches  
Maskulinum verwendet. Die Autoren folgen dabei dem 6. Senat des OVG Münster (OVG 
Münster, Urt. v. 2.12.2019, 6 A 420/19 Rn. 41; s. in dem Kontext Kowalski, Geschlechter-
gerechte Sprache im Spannungsfeld mit rechtswissenschaftlicher Methodik, NJW 2020, 
2229). Wo im Kommentar von „Beamten“, „Polizeibeamten“, „Staatssekretären“ usw. die 
Rede ist, sind immer auch die weibliche Form und Personen mit anderer geschlechtlicher 
Identität umfasst. Soweit in der Kommentierung Paragrafen ohne nachfolgende Angabe 
eines Gesetzes zitiert werden, sind es stets solche des LBG NRW. Soweit andere Gesetze 
und Verordnungen wie z. B. das LBeamtVG oder das LBesG angeführt werden, sind es stets 
Vorschriften des Landes NRW, soweit sie nicht als bundesrechtliche Norm oder Vorschrift 
aus anderem Landesrecht ausgewiesen sind. Aus Platzgründen war es nötig, solche „Text-
einsparungen“ vorzunehmen. In den jeweiligen Überschriften erfolgt hingegen eine voll-
ständige Gesetzeszitierung. Einzelne zitierte Verordnungen und Landesgesetze von NRW 
werden mit dem Zusatz „NRW“ gekennzeichnet, wenn dies der Klarheit dient. Die im 
Text durch Fettdruck hervorgehobenen Schlagworte sollen Praktikern mit optimiertem 
Zeitmanagement schnellen Zugriff auf relevante Themen ermöglichen. Dem gleichen Ziel 
dient das detaillierte Sachverzeichnis. Die 3. Auflage berücksichtigt Rechtsprechung und 
Literatur bis März 2021. Die Autoren danken Frau Dr. Katja Haberzettl für das sehr hilf-
reiche Lektorat. Nicht fehlen soll vor dem Hintergrund unserer dienstlichen Funktionen 
der Hinweis, dass es sich bei den im Kommentar geäußerten Meinungen und Rechtsauffas-
sungen ausschließlich um unsere persönlichen Ansichten handelt.  

Da Gesetzeskommentare neben ihrer allgemeinen Bedeutung für die „Durchsetzung 
normtextgeleiteten Handelns“ (Henne, Betrifft Justiz 2006, 352) u. a. auch die Funktion 
haben, dem wissenschaftlichen Diskurs zu dienen, sind Kritik und Anregungen tatsächlicher 
und rechtlicher Art jederzeit äußerst willkommen. Berichtigungen, Verbesserungsvorschläge 
und andere Hinweise erreichen uns über den Beck Verlag. 

 
 

Haan/Leichlingen, im März 2021 Dr. jur. Ludger Schrapper 
  Dr. jur. utr. Jörg-Michael Günther 
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